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Flexible Leitungen müssen der Bauart HO7RN-F oder mindestens
einer gleichwertigen Bauart entsprechen, (siehe Anhang 4 BGI
608).
Handgeführte Elektrowerkzeuge müssen mit einer Anschluss -
leitung vom Typ HO7RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart
(siehe Anhang 4 BGI 608) ausgestattet sein. 

Leitungen sind vor Beschädigung zu schützen durch:

• Hochlegen 
• Abdecken
• Eingraben im Schutzrohr 

Leitungsroller müssen für rauen Betrieb geeignet sein und
folgendes aufweisen:

• CE-Zeichen 
• Schutzisolation
• Spritzwasserschutz (mind. IP X4) 
• Thermoschutzschalter
• Isolierstoffgehäuse 

Sie müssen entsprechend der angeschlossenen elektrischen
Leistung und den Herstellerangaben abgerollt werden, um Isola -
tionsschäden infolge Aufheizung zu vermeiden.

Beschädigte elektrische Leitung

Beschädigte Leitungen müssen ausgetauscht 
werden.

Leitungen

Schematische Darstellung eines Baustromverteilers

Baustromverteiler mit Sicherheitsmängeln – 
fehlende Schraubkappen

Die Stromversorgung von Baustellen muss von besonderen Speise -
punkten aus erfolgen. Steckvorrichtungen in ortsfesten Anlagen
dürfen nicht als Speisepunkt verwendet werden; außer für kleine
Baustellen (einzeln benutzte elektrische Betriebsmittel bzw.
Arbeiten im Umfang von ca. 100 Arbeitsstunden) unter Verwen -
dung von Kleinst bau strom verteilern oder Schutzverteilern oder
ortsveränderlichen Schutzeinrichtungen.

Baustromverteiler

Wird ein Baustromverteiler als Speisepunkt verwendet, muss er 
folgende Eigenschaften bzw. Vorrichtungen haben:

• Einrichtung zum Trennen des Stromkreises, 
in AUS-Stellung abschließbar

• Überstromschutzeinrichtung
• Schutz gegen Korrosion
• Mindestschutzgrad IP 44
• Verbindung beweglicher Teile des Baustromverteilers 

mit dem Schutzleiter
• Ohne Verwendung von Schlüssel oder Werkzeug darf

der Zugang nur zu Steckvorrichtungen oder Betäti -
gungs elementen möglich sein. 

• Deckel, Abschlussplatten oder Türen
• Tragösen oder Griffe
• Der Mindestabstand vom Boden muss dem Biegeradius

der stärksten Leitung entsprechen. 

Werden Baustromverteiler im Sinne der Stromverteilung
verwendet, müssen sie zusätzlich mit einem FI-Schutz -
schalter (auch als RCD bezeichnet) versehen sein.

Für Nennströme kleiner oder gleich 32 A muss der
Nenn fehler strom des RCD kleiner oder gleich 30 mA
sein.

Für Nennströme größer 32 A darf der Nennfehlerstrom
des RCD bis 500 mA sein.

Wenn mit Temperaturen kleiner -5 °C zu rechnen ist, 
müssen RCD verwendet werden, die für Temperaturen bis
-25 °C geeignet sind.

Speisepunkte

Mit diesem Informationsblatt sollen Bauleitern, Polieren, Bau- und
Sicherheitsfachkräften die spezifischen Forderungen des Arbeits -
schutzes im Elektrobereich auf Baustellen nähergebracht werden.
Die Darstellungen sind stark verkürzt. Verbindlich sind allein die
Rechtsvorschriften.

• Es dürfen nur elektrische Geräte, Maschinen und Anlagen
verwendet werden, die der Betriebssicherheitsverordnung
in Verbindung mit den geltenden elektrotechnischen
Regeln entsprechen. 

• Elektrische Geräte, Maschinen und Anlagen dürfen nur
von Elektrofachkräften installiert bzw. errichtet werden.

Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucher -
produkte - Geräte- und Produktsicherheitsgesetz vom
06.01.2004, zuletzt geändert 07.07.2005
Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen - 1.GPSGV vom 11.06.1979, zuletzt
geändert 06.01.2004
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 27.09.2002,
zuletzt geändert durch Art. 5 V der Verordnung vom
06.03.2007 BGBl. I 3777
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Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel

Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel auf Baustellen

Schutz gegen elektrischen Schlag

Errichten von Niederspannungs -
anlagen, Baustellen

Betrieb von elektrischen Anlagen

Besondere Anforderungen an
Baustromverteiler

Stecker und Steckdosen für den
Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke

Instandsetzung, Änderung und
Prüfung elektrischer Geräte

Erhöhte Unfallgefahr auf Baustellen 
durch elektrischen Strom



Frequenzgesteuerte Betriebsmittel (im Mehrphasenbetrieb) beein-
trächtigen die Schutzmaßnahmen. Das kann verhindert werden,
wenn bei Betriebsströmen

• bis 32 A nur allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrich -
tungen mit einem Bemessungsfehlerstrom � �� � 30 mA
oder Trenntransformatoren verwendet werden,

• über 32 A bis 63 A nur allstromsensitive Fehlerstrom-Schutz -
ein richtungen mit einem Bemessungsfehlerstrom � �� � 500
mA oder Trenntransformatoren verwendet werden, bei
denen auf der Sekundärseite der Schutz bei indirekter
Berührung sichergestellt ist.

Steckvorrichtungen

Elektrische Verlängerungsleitungen dürfen nur mit Stecker und
Kupplung verbunden werden.

• Steckvorrichtungen müssen für erschwerte Bedingungen
geeignet, schutzisoliert und spritzwassergeschützt sein
(mind. IP X4). 

• Drehstromsteckvorrichtungen bis 32 A müssen 5-polig 
ausgeführt sein.

Zusätzliche Hinweise für 
frequenzgesteuerte Betriebsmittel

Vorschriftenkonformer 5-poliger Stecker für Drehstrom

Bei Fragen zu Arbeitsschutz und 
technischer Sicherheit:

Leuchten müssen DIN EN 60598-1 und zusätzlich folgenden Anfor -
derungen entsprechen:

• Leuchten, ausgenommen solche für Schutzklein spannung,
müssen mindestens in der Schutzart IP 23 ausgeführt sein. 

• Leuchten müssen für erschwerte Bedingungen geeignet
sein. 

• Stecker und Kupplungen müssen mit einem Isolier stoff -
gehäuse ausgerüstet sein. 

Handleuchten, ausgenommen solche für Schutzkleinspannung,
müssen mindestens in der Schutzart IP 55 ausgeführt sein. Sie 
müssen für rauen Betrieb geeignet sein und DIN EN 60598-2-8 
entsprechen.

Insbesondere gilt:
• Sie müssen der Schutzklasse II oder III entsprechen. 
• Sie müssen mit einem Schutzglas versehen sein. 
• Sie müssen einen Schutzkorb oder eine gleichwertige

Sicherheit aufweisen. 
• An der Leitungseinführung muss ein Knickschutz vorhan-

den sein.
• Körper, Griff und Fassung müssen aus Isolierstoff bestehen. 
• Schalter müssen mindestens für 4 A bemessen und so 

eingebaut sein, dass sie vor mechanischer Beschädigung
geschützt sind. 

Prüfungen

Durch eine Elektrofachkraft oder, wenn geeignete Meß- und Prüf -
geräte verwendet werden, unter deren Anleitung sind gemäß BGV
A3 in den angegebenen maximalen Zeitabständen zu prüfen:

Andere Fristen sind gemäß § 3 (3) BetrSichV möglich.

Leuchten

Handgeführte Elektrowerkzeuge müssen mindestens der Schutzart
IP 2X entsprechen. Treten besondere Umgebungsbedingungen auf,
z.B. Nässe, so müssen geeignete ergänzende Maßnahmen getrof-
fen werden, oder die Arbeiten sind einzustellen. Solche Maß -
nahmen sind z.B. Wetterschutz, Abdeckungen und Schutzhauben.

Erder

Kleinstbaustromverteiler müssen mit einem Erdungsleiter
(mind. 10 mm2 Cu, flexibel, isoliert) versehen sein und eine
feste Erdver bin dung mittels Zwinge oder Erdspieß erhalten.
Weder der Kleinstbaustromverteiler noch der Erder darf mit
dem Schutzleiter des Versorgungsnetzes verbunden sein.

In Abhängigkeit von Art und Ausführung des speisenden
Netzes (siehe BGI 608) sowie der Einhaltung der Abschalt -
bedingungen gemäß DIN VDE 0100-410 ist von der verant-
wortlichen Elektrofachkraft über die Notwendigkeit einer
separaten Erdung und ggf. weiterer Maßnahmen zu ent-
scheiden.

Handgeführte Elektrowerkzeuge

Unzulässiger provisorischer Baustromverteiler

Elektrische Anlagen, ortsfeste
Betriebs mittel, sofern keine CE-
Kenn zeich nung vorhanden ist

FI- Schutzschalter 
(Funktion: Prüftaste)

FI- Schutzschalter 
(Funktion: Wirksamkeit)

Ortsveränderliche Betriebsmittel

Anschlussleitungen mit Steckern

vor der ersten Inbetriebnahme,
dann jährlich durch Elektrofach -
kraft

arbeitstäglich durch Anwender

monatlich durch Elektrofach kraft

arbeitstäglich Sichtprüfung 
(An wen der) 
dreimonatlich (Elektro fach kraft;
wenn Fehlerquote <2%, 
halbjährlich möglich)

jährlich

Wir helfen Ihnen gern weiter:
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de
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